
Herausgeber: Stadt Dinslaken, Der Bürgermeister, Platz d’Agen 1, 46535 Dinslaken 
Erscheinungsweise: Nach Bedarf 

Bezug: kostenloser Ausdruck im Rathaus, Zimmer 110/111; auf schriftlichen Wunsch kostenlose Zustellung von Einzelexemplaren;  
kostenlose Versendung per Email; abrufbar im Internet unter www.dinslaken.de 

 

 
 
 
 
 
 

AMTSBLATT DER STADT DINSLAKEN 
 

Amtliches Verkündungsblatt 
 

13. Jahrgang                          Dinslaken, 14.01.2020 Nr. 1 S. 1 
 
 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 

 Bekanntmachung über die Möglichkeit des Widerspruchs gegen einzelne   
Datenübermittlungen der Meldebehörde 

 
 



Seite 1 

 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Dinslaken 

 
Hinweise zum Widerspruchsrecht 

Die Meldebehörde ist gemäß § 50 Absatz 5 - 2. Halbsatz Bundesmeldegesetzes (BMG) verpflichtet, einmal 

jährlich durch ortsübliche Bekanntmachung auf die Möglichkeit, Widerspruch gegen einzelne Datenübermitt-

lungen der Meldebehörde erheben zu können, hinzuweisen. Sofern Sie Widerspruch erheben, gilt dieser 

jeweils bis zum Widerruf. 

A) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanage-

ment der Bundeswehr 

Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, können Sie der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit (iVm) 

§ 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen. 

B) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesell-

schaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern Familienangehörige der mel-

depflichtigen Person angehören 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG iVm § 42 Abs. 2 BMG widerspre-

chen. 

C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen im Zusammen-

hang mit Wahlen und Abstimmungen 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG iVm § 50 Abs. 1 BMG widersprechen. 

D) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an 

Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG iVm § 50 Abs. 2 BMG widersprechen. 

E) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG iVm § 50 Abs. 3 BMG widersprechen. 

 

Dinslaken, 10. Januar 2020 

 

gez. Dr. Michael Heidinger 
Bürgermeister 


